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Erscheint Mittwoch und Enmstag,
Inserate: td Cts. die Zeile, Schweizerische Halbjährlich in Solothur» Fr, 3. KV.

Portofrei in der Schweiz Fr, 4,

mm mu'l kalljolilcheu geseUchksl.

n° S4. KaiHLtaA den 22. àvemdei'. 1862.

Vtrsassllngs-Rcvisîon bezüglich des hohheitlichen Visums

und Plazets.

(II, Artikel von einem Luzcrner,)

— P Nicht nur bezüglich kirch licher Wahlen (wie

wir letzthin erörtert), sondern auch bezüglich des söge-

nannten Visums und Ptazcts ist der katholisch-
demokratische Standpunkt in den Verfassungen besser

festzuhalten, als das bis anhin in manchen Kantonen der

Fall war. Im Namen des Staats haben nämlich die

Regierungen mehr oder weniger verlangt, daß die

kirchlichen Behörden, namentlich ocr Papst und der Bischof,

ihre Schreiben vorerst ihnen (den Rcgierungsräthen)
zur Genehmigung (IBaeetum) oder wenigstens zur Einsicht

sVisui») unterwerfen und dann erst dieselben dem Volle
mittheilen sollen.

Solch' ein Verlangen ist aber weder katholisch noch

demokratisch. Christus hat sein Evangelium und die

Apostel haben ihre Sendschreiben weder dem Pontius Pilatns
»och dem Hcrodes zur Genehmigung oder Einsichtnahme

unterbreitet, sondern unmittelbar dem Volke mitgetheilt

und so sollen es auch ihre Nachfolger, der Papst und die

Bischöfe, machen; das ist katholisch und christlich.
Es ist aber auch nicht demokratisch. In einer De-

mokratie ist das Volk der Souverän, die Rcgicrnngsräthc
sind nur seine Angestellten und Diener (Minister). Wie
reimt es sich nun mit dieser Demokratie, wenn ein Ange-

stclltcr in einem Volksstaate behaupten will, das Volk,
d. h. der Souverän, dürfe keine Mittheilung von seiner

Kirche empfangen, ohne daß die vom Vcklk angestellten Bc-

amtetcn diese zuerst plazetirt oder visirt hätten? Wahrlich
eine solche Znmnthnng wäre eine Beleidigung des souveränen.
Volkes. Würde sich nicht ein Fürst lächerlich machen, wenn
er in einer Verfassung die Bedingung einginge, daß er —
der Souverän — kein an ihn gerichtetes Schreiben lesen

dürfe, ohne daß seine Minister, d. h. seine Negierungsräthe,
zuerst den Brief geöffnet, visirt und plazetirt hätten? Ein
solcher fürstlicher Souverän würde sich vor seller Welt

lächerlich machen und auch ein souveränes Volk macht
sich nicht minder lächerlich, wenn es sich in der Verfassung
durch Plazet oder Visum von seinen angestellten Negicrnngs-
räthen bevormunden, bcvogten und schulmeistern
lassen würde.

Bei Verfassnngs-Rcvisionen soll also in einem katho-
l i s ch en, de m o k r ati s ch e n Staat den Regierungsbehörden
vom Volk nicht nur kein solches Visum zugestanden werden
sondern das Volk soll sich ausdrücklich in der Verfassung
das Recht wahren:

„Daß der Verkehr zwischen der Kirche und dem

„Volke durchaus frei und jede daherige Einmischung

„der Regierungsbehörden ausgeschlossen sein soll."

Vom Düchcttisch.

Wir haben unsern Lesern hente ein höcbsl interest
sautes Werk vorzuführen, dessen Wiebtigkeit

'
und Weiche-

mäßheit sich schon durch den Titel kundgibt: Bibel und
Natur, von Or. F. H. Renjch (Freiburg, Herder 1862).
Wenn wir sagen, daß dieses Buch einem Bedürfnisse nusc-
ver Zeit abhelfe, so ist dieß in der „Kirchcuzeitung" keine
landcslänfige Buchhändler-Phrase, sondern voller Ernst und
reine Wahrheit, t).-. Rensch ist Professor der Theologie
an der Universität zu Bonn und hat daselbst Vorlesungen
über die mosaische Urgeschichte und ihr Verhältniß zu den
Ergebnissen der Natnrsorschnngen gehalten; die Früchte
dieser Vorlesungen sind in diesem Buche dem größeren
Publikum zugänglich gemacht. Der Verfasser zeigt in der
Einleitung, daß die katholischen Theologen und die gcbildc-
ten katholischen Laien den neueren Forschungen ans dem
Felde der Naturgeschichte nicht fremd bleiben dürfen und
gibt Fingerzeige über die Art und Weise, wie dieß vom
katholischen Standpunkte ans geschehen kann und soll. So-
dann erörtert er folgende Punkte:

Anktorität des biblischen Berichtes, die Bibel und das
Buch der Natur, inwiefern spricht die Bibel über Dinge der
Natur, die Aufgabe der Nàrwissenschaft, die Erschaffung
ans Nichts, Natnrwisscnschaft und Glanbc keine Gegensätze,
allgemeine und besondere Erläuterungen zu dem mosaischen
Hcxaemcron, Erläuterungen zur Genesis, die sechs Tage,
Astromonrc und Bibel, die Geologie,. Ncptnnismus und
Plutonismus, die Theorien der Erdbildung, die Palaouto-
logic, die Mora und Fauna der Urwelt von der des



Hexaemcron unterschieden und identisicirt, Bibel und
Paläontologie, die Grenze zwischen Urwelt und Jetztwclt,
das Diluvium der Geologen, die Snndfluth, die Cvnoratio
s-quivoea, die Speciesfragc, Mensch und Thier, die Ein-
hcit des Menschengeschlechtes, die Lebensdauer in der Urzeit,
die Chronologie der Genesis.

Dieser reichhaltige Stoss, welcher in diesem Buche be-

handelt wird zeigt zur Genüge, daß wir in unserem Ur-
theil über die Zeitgemäßhcit nicht zu weit gegangen sind.
Die Sprache und Darstcllnngsweisc des Dr. Rensch ist nicht
nur sehr gründlich, sondern auch allgemein verständlich,
was diesem Werk einen besondern Vorzug vor vielen ähn-
lichen Produktionen verleiht. Bezüglich der Grundsätzlichkeit
genügt ocr Beweis, daß der Hvehwst. Erzbischos von
Freiburg dieses Buch mit seiner Approbation beehrt
hat. Wenn wir sür heute von Ilr. Nensch's Schrist nicht
Mehreres berichten, so geschieht dieß nur deßwegen, weil
wir von derselben keineswegs Abschied nehmen, sondern
später in der „Kirchcnzeitnng" darauf zurückzukommen gc-
denken. Wir haben uns nämlich vorgenommen, im künf-
ngcn Jahrgang hie und da über das Verhältniß der neuern
B.-turwisscnschaft zur katholischen Theologie w. Mitthci-
inngcn zn machen, und da werden wir aus dieser interest
sauten Schrist Näheres zn berichten haben.

A Ein zweites in seiner Art nicht minder interessantes
Werk liegt ans unserem Büchertisch und sollte sich ans dem

Tisch aller Geistlichen befinden, die nach höherer philosophi-
scher und aszctischcr Bildung streben, es enthält die wich-
tigsten Schriften des Kardinals Nicolaus von Cusn, in
deutscher Bearbeitung von Dr. F. A. Scharpsf (Freiburg,
Herder 4W2). Der Verfasser hat schon früher die Mono-
graphic des Kardinals Cnsa herausgegeben; hier folgen
nun dessen wichtigsten Schriften in deutscher Bearbeitung
und zwar 1) spekulative, 2) speziell dogmatisch-ethische, 3)
religiöse Dialoge, 4) Predigten. Der gelehrte Verfasser,
Domkapitular zn Rottcnbnrg, rechtfertigt seine mit Fleiß
ausgeführte Arbeit u. A. durch folgende Gründe:

1. Vor Allem durch die bisherige mangelhafte Kenntniß
des Ganzen der spccnlativen Wirksamkeit Cusa's, der doch

an Tiefe der Gedanken sich an die besten Scholastiker des

Mittclalters anreiht, an Vielseitigkeit und mannigfachen
Anklängen an die neuere Philosophie sie alle übertrifft.
Eine nähere Bekanntschaft mit dem Systeme Cusa's ans
seinen Schriften selbst ist wegen der großen Seltenheit der

Ausgabe derselben (die gewöhnliche ist die Basler, ex
vktioina Henriopotrina v. I. 4565) für die Wenigsten er-
mögliche.

2. Je origineller Cusa's Ideen gedacht und ausgeführt
sind, desto weniger werden sie in ihrer ganzen Eigcnthüm-
lichtest durch ein bloßes Referat, wenn auch dieses mit
einzelnen Stellen ans den Schriften selbst dnrchflochten ist,
erkannt. Veranlassung, Eingang, Art der Ausführung,
Schluß einer Schrist geben uns erst ein ganzes Bild und
lassen uns oft nur in einzelnen hingeworfenen Bcmcrkun-

gen, die man sonst nicht als eigentliche lliotu pi-vbantia
zn betrachten pflegt, tiefere Blicke in die ganze Gcistesrich-
tung werfen. Mag das Referat über einen Philosophen
sich noch so getreu an den Gehalt seiner Schriften an-
schmicgcn, es ersetzt doch das Lesen derselben und die eigene

Ausführung des Autors keineswegs. Wenn Eusa wieder-
holt von seinem Systeme sagt, es unterscheide sich von der

zu seiner Zeit üblichen Methode des Philosophirens wie
das Sehen vom Höven, so wird auch in der Erkenntniß

seines Systems das Sehen vor dem Hören den Vorzug
verdienen.

3. Cnsa hat auch ver Form und Architektonik
seiner Gedanken eine große Sorgfalt gewidmet. Seine Aus-
führungen bewegen sich nicht durch voluminöse Schriften
hin, sondern sind in verhältnißmäßig kleinen Abhandlungen
niedergelegt, von denen jede ein eigenthümliches Ganze bildet;
in einigen, ist die dial v gische F o r m Plato's nachgeahmt.

4. Mit einem gewissen nationalen Selbstgefühle bittet
Cnsa seinen Lehrer, Cardinal Jnlian Cäsarini, dem er du
erste größere philosophische Arbeit — llv lloetu iAnoruntia —
widmete, er möge dieses wie immer geartete System eines
Deutschen über göttliche Dinge wohlwollend aufnehmen.
Und in der That! wenn wir das lateinische Gewand dev

Darstellung hinwcgnchmen, so wird jeder Kundige hier das
Werk eines deutschen Geistes mit Freuden entdecken;
ja, er wird oft meinen, nicht einen Scholastiker aus dem
45. Jahrhundert, sondern einen deutschen Philosophen der

neueren Zeit zu lesen. Die Grundgedanken der deutschen

Mystik — man könnte Cusa's System den in's Philoso-
phischc übersetzten Thomas von Kcmpis, ans dessen Kreisen
auch jener hervorgegangen, nennen — eine Kritik des

menschlichen Erkcnntnißvcrmögens, die Naturphilosophie
von Schelling und Bader — alles Dieses tritt uns hier
entgegen, aber zn einem solchen Ganzen bearbeitet, daß der

Pantheismus überwunden wird und durch die großartig,
im Geiste eines Clemens von Alerandrien aufgefaßte Logos-
lehre die Grundideen des Christenthums überall ihre Herr-
schast siegreich behaupten — Gründe genug, daß wir das la-
teinischc Gewand, ans welchem ohnehin die deutsche Form
des Gedankens überall hervorschaut, hinweguehmcn und den
deutschen Denker in seiner natürlichen Art schauen lassen.

Wir gehen mit dieser Darlegung dcS Verfassers einig
und danken ihm, daß er die gegenwärtige Generation mit
einem großen katholischen Denker des Mittclalters wieder
bekannter machen wollte.

>-> P Bundesstadt. Zur Toleranz-Geschichte.
Der Confession nach zählt der eidgenössische Stab bei einem

Vcrhältliiß von stz Protestanten zu stz Katholiken 23 5

protestantische und nur 41 katholische Stabsoffiziere. Achn-

lich verhaltet es sich in andern Bnndcs-Kategorien. „Ultra-
montane" sind » priori selbstverständlich von jeder

eidgenössischen Beamtnng ausgeschlossen.

^ P Graubündcn. Zur Orientirung. Hierorts
ist es jedem Kinde bekannt, daß der Hochw. bischöfliche

Offizial ll. Thcodosius den „Krcuzspital" erbaut mit Geld,

das er „mühsam" zusammengebracht hat. Da aber

Thcodosius als Kapuziner nicht Effektseigenthümcr sein

konnte, so wurde"bci allen nothwendigen Käufen und Ge-

schäften Schnhmachermeistcr C. Furger, ein braver aufopfc-

rnngsfähigcr Mann, der sich dabei durch seine mauuhaftc
Ausdauer allerdings verdient gemacht hat, als sachbczügli-

cher Eigenthümer eingeschrieben. Was lag nun nach Vol-
lendung des Werkes näher, als daß es seinem eigentlichen oder

gewünschten Eigenthümer auch protokollarisch zurückgestellt

wurde? Hr. Furger stellte wirklich durch schriftlichen Akt

Yen Spital dem bischöflichen Ordinariate anheim.
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Das verflossene Jahr beherbergte der Spital 3044 Paticn-

ten, davon waren 4073 Kantonsbnrgcr, 359 aus andern

Kantonen, 612 Ausländer. Für nnentgeldliche Verpflegung

verausgabte man 6661 Franken. Das ist die einfache Sach-

läge, welche jüngster Zeit in den Zeitungen so vielfach

entstellt wurde.

" -i- Obwaldcn. Im Jahre 1853 erwirkte Ob--

waldcn eine Abstellung mehrerer Feiertage unter der ans-

drncklichcn Bedingung, daß die übrigen Sonn- und Fest-

tage von nun an besser gehalten werden, und mit einer

ernsten Mahnung des Hvchw. Hrn. Bischofs an geistliche

und weltliche Behörden, daß hicfür strenge Verordnungen

erlassen werden. Daher wurde im Jahr 1854 von Geist-

lichen und Weltlichen ein Sonntagsgcsetz nebst einer Vcr-

ordnung über Abhaltung, beziehungsweise Einschränkung

der Schützen- und Aclplcrfcste vorberathcn und vorn Land-

rathe genehmigt. Im Jahr 1858 wurde ebenfalls auf An-

trag einer ans Geistlichen und Weltlichen bestehenden

Ehrcnkommission in letzterer Verordnung eine kleine Ab-

ändcrung getroffen. So blieb es bis 1862. Da wurde

auf einmal am 5. Juli diese Verordnung im Landrathc

umgestürzt und eine ganz neue, der frühern entgegengesetzte

im Amtsblatt veröffentlicht, wodurch die Kilben wieder auf

zwei Tage ausgedehnt wurden mit Mahlzeiten, Umzügen,

Wildmannli u. s. w. am Sonntag — Alles, ohne der

Geistlichkeit ein Wort zu sagen. Manch' ruhiger Bürger,
sagt die „Schweizer-Zeitung," war ob der neuen Wendung

erstaunt, die Geistlichkeit fragte sich, was sie gesündigt habe,

daß man auf einmal mit ihr also umspringe. Es kam zu

mehreren diplomatischen Noten zwischen Regierung und

Geistlichkeit, die bis jetzt noch zu keinem Abschlüsse geführt

haben. Indessen hat das Volk durch Abhaltung seiner

Schützen- und Nelplerfeste nach der frühern Verordnung

der h. Regierung für ihre neue, so dringlich erachtete-Bescherung

schlecht gedankt. In der letzten Landrathssitzung vom 8. d.

scheint nun die Sache dahin bereinigt worden zu sein, daß

der Landrath eine zukünftige Revision seiner Verordnung
in Aussicht stellt.

P Freiburg. Der Große Rath hat sozusagen mit

Einhelligkeit die Wiederherstellung des Karthäuscr-
kl öfters beschlossen. Hoffentlich wird nun die Bundes-

Versammlung diesen einmüthigcn Beschluß zu ehren wissen

und sich nicht mehr in eine Sache mischen, die sie nichts
angeht. Der Große Rath hat ferners mit allen gegen zwei

Stimmen die Restitution der der Geistlichkeit im Jahr 1848

auferlegten Contribution beschlossen. Die Summe soll

mittelst Anlcihens bei der Kasse der aufgehobenen Klöster

erhoben werden.

w- P Luzern. (Brief.) Wie man Hort, so sei anläß-

lich der Verfassungsrevission keine Rede bei deu Amtlichen

und Rcgicrungsangestcllten, die Kirche irgendwie frei zu

machen. Die Amtlichen wollen die Pfarrer anstellen, weil
dieß eine Macht für sie sei, sie wollen die Geistlichkeit re-

gieren und durch sie das Volk; die Rcgierungsgewalt will
lieber selbst Papst und Bischof sein, als den Papst Papst
und den Bischof Bischof sein lassen. Da aber unser Volk
in großer Mehrheit wahrhaft katholisch ist und das Bewußt-
sein seiner Souveränität hat, so wird das Volk gewiß das

Joch der Bevormundung abschütteln und von sich a,ns die

Kirche mit der Zeit frei machen, ebenso soll ihm auch die

Schnlmcisierregcntschaft verleidet sein*)
ch Aargau. Baden. Der „Schwcizcrbotc" hat

berichtet, daß an der rcf o r m i rteu K i r ch c dahicr Fenster

eingeschlagen wurden; die Schuld hicvon schreibt man der

„Botschaft" zu, welche den katholischen Landcsthcil aufhetze;

dann spricht der „Schwcizcrbotc" von Mönchen, Nonnen,
Jesuiten. die in Bälde ans allen Winkeln auftauchen
werden n. f. w. Was will damit cher „Schwcizcrbotc"
anders als die Reformirten gegen die Katholiken aufhetzen?

Wessen er somit Andere beschuldigt, das thut er selbst.

^ -j- Das Bezirksgericht hat den Hochw. Hrn. Pfarrer
R oh n wegen, in Folge einer Leichenfeier, nur thcilweis
verlesener Bcttagsproklamation zu Fr. 20 vcrnrthcilt.
Der Staatsanwalt trug ans Fr. 60 an; wäre die Sache

nicht eine Bagatelle, so hätten wir Lust, auf eine Rappen-
Collecte anzutragen, um dem Gestraften die hohhcitliche

Buße zu ersetzen.

Rom. Die Gesundheit des hl. Vaters läßt nichts zu

wünschen übrig. Am Nllcrhciligenfcste wohnte er dem Hoch-

amte und Tags zuvor dem Nachmittagsgvttcsdicnste in der

päpstliche» Kapelle bei.

Italien. Eine Broschüre von Eugen Pcllctan: „I.a
traxMio italienne," plaidirt vom Standpunkte der frciheit-
lichen Entwicklung Europa's und des französischen Natio-
nalintercsse's gegen die Einheit Italiens unter einer Mili-
tärmonarchic und für eine italienische Bundesrepublik. Das

Nebeneinander des Papstes und des Königs in Rom wird
mit neuen Gründen als unmöglich dargestellt, während der

Papst und ein periodisch gewählter Präsident der römischen

Republik oder des italienischen Bundes recht wohl neben

einander in Rom bestehen könnten.

Die „Staatlichen* im Kanton Luzern und anderwärts werden die
Kirche von sich aus gewiß nicht frei machen, sie werden die-
seli'e höchstens frei lassen, wenn das Volk dieses nachvrücklich
verlangt; das Volk wird aber in diesem Punkte auf die Geist-
lich keir sehen und die Geistlichkeit muß daker selbst de»
ersten Schritt hiefür thun. Der Kirche fallt die Freiheit beutzu
tage nicht wie eine gebratene Taube in den Mund; sie muß die-
selbe, wie alles Gute, erringen und verdienen. Mögen sich daher
die Geistlichen im Kanton Luzern und anderwärts keinen eitlen
Hoffnungen hingeben, und die Fre.hcit der Kirche von Andern
erwarten, ssc muß von ihnen selbst ausgehen.

HAnmerkung der Redaktion.)
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Frankreich. Der Perein des ^,V«nvro des eevles
^

d'Orient hat in Folge des Ausrufs des p. de Damas eine

hiureichcude Summe erhalten, um während eines Jahres

drciundvicrzig arabische Schwestern vom allcrheiligstcn

Herzen unterhalten zu können.

Deutschland. Nassau. In Eltwillc (Nhcingau) hat

sich eine Marianische Jüngling-Kongregation gebildet.

Preußen. Schlesien. Es ist Aussieht vorhanden, daß die

großartigen Klostergebäude Trebnitz, welche vor WO Jahren

durch die heilige Hcdwig errichtet und seit 1810 als Fabrik-

stältc benutzt wurden, ihrem kirchlichen Zweck wiedergegeben

werden, da die Cisterzicnserinncu zu Maria-Stern in Sach-

sen mit dem Gedanken umgehen, das Kloster käuflich an

sich zu bringen und eine Niederlassung ihres Ordens nebst

Schnlanstalt zu gründen.

Jerusalem. Der Pilgcrzug, welcher sich vorigen

Monat von Marseille nach dem hl. Lande begab und etwa

15 Personen zählte, hatte an seiner Spitze Msgr. Man-

point, den Bischof von der Insel Reunion. Auch Pater

Gagarin befand sich bei demselben; er besucht das hl. Land

bereits zum dritten Male.
Amerika. Mexiko. Auf dem Dampfer „Goldne

Chate," welcher am 27. Juli auf der See verbrannte, wobei

über 200 Menschenleben verloren gingen, befanden sich auch

vier mexikanische Priester aus der Diözese Qnadalajara.
Sie waren, da ihr eigener Bischof in der Verbannung lebt,

nach San Francisco gekommen, um von dem Erzbischofe

Alamany die Priesterweihen zu empfangen, und wollten
eben nach ihrer heimathlichen Diözese zurückkehren. In jenem

schrecklichen Augenblicke, als die Passagiere sich der Barm-

Herzigkeit der Wellen anvertrauten, flehten sie laut die Barm-
Herzigkeit Gottes über die Schiffbrüchigen an und ertheilten

allen ans dem Schiffe befindlichen Katholiken die Absolution.
Da sie es unmöglich fanden, in die Rettungsboote zu ent-

kommen, welche besonders von Frauen nnd Kindern über-

füllt waren, warfen sie ssich in das Meer nnd erreichten

schwimmend glücklich das Ufer. Von da aus bemühten sie

sich, so viel in ihren erschöpften Kräften lag, mit der Rct-

tnng der Schiffbrüchigen, die vor Erschöpfung von den

Wellen auf- nnd abgetrieben wurden, ohne festen Fuß im

Sande fassen zu können. Einer dieser Priester, Carde n a.s

ist sein Ehrenname, rettete, wie hochgestellte Passagiere,

welche ebenfalls gerettet worden waren, versicherten, allà
24 Menschenleben. — Ehre dem „braven Manne!"

P (Mitgcth.) An Petcrspftnnig wurde an die'

Tit. Nuntiatur eingesandt:
1) 117 Fr. von Angehörigen der Pfarrei Rnswil, da-

von 5 Fr. von Buttisholz.

2) An Silber: drei Löffel nnd drei Gabeln, die zur
Zeit mit 90 alten Fr. gekauft wurden.

3) An Silber: 7 Eßlöffel nnd 6 Kaffelöffclchcn, beide

letzte Posten von einem Geistlichen des Kantons Luzern.

Personal-Chronik. 5 Todesfall. sZug.s In Zug starb

den l7. d. Abends von. Schlage getroffen Hochw. Hr. Stadtpfarrcr
und Sextar Georg Bvssard. Der 'Verblichene war geboren im

Jahr 1791, seine Eltein waren achtbare Bürgersleute der Stadtge-
meinde. Er machte seine Studien in seiner Vaterstadt, in Luzern nnd
Laudshut sSailerf, bekleidete längere Zeit die Stelle eines Professors
der Rhetorik, Kaplan in Oberwyl, Helfer und Custos an der Pfarr-
kirche und im Jahre l857 wurde er von der Bürgergemcinde^ zum
Stadtpfarrer gewählt. Der Stadtgemeinde hat er während seines

priesterlicheu Wirkens ausgezeichnete Dienste geleistet.

Eniemmngen fSolvthurn.s Die Wahlbehörde hat letzten

Donnerstag solgcnoe Pfarrwahlen getroffen: Als Pfarrer von Jfen-
thal: Hochw. Hrn. Block von Herbetswil; als Pfarrer von
St. Niklaus: Hochw. Hrn. von Arx, Sckundarlehrer in Schönen-
werd; als Pfarrverwcser von Matzendvrf: Hochw. Hrn. B obst, Bezirks-
lehrer in Balsthal; als Pfarrer von Vettlach: Hochw. Hrn. Trvx l cr.

HW- Solothumr Pius - Verein.
Sonntag den 23. d. Abends 5 Uhr Versammln»g auf

dem Stadthause, wozu auch die weiblichen Mitglieder einge-
lade:, sind.

Im Verlage von G. I. Manz in Regensburg ist erschienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen sin Solothurn in
der Schcrer'schen Buchhandlung! :

vr. Th. Wiser,

Vollständiges Lexikon
für Prediger und Katecheten,

in welchem die buchn tischen Zluubens- und Sittenkkhren
uussiihrkich beleuchtet sind.

2te Ausgabe. 1k Bände, nebst Negistcrband, jeder
zu 8 Heften, gr. 8. 1s Heft. Preis eines Heftes 65 Cts.

Alle zwei Wochen erscheint ein Heft.
Eine Rezension im „Prediger und Katecheten sVIl. t.)"

lautet u. A.: „Obiges Werk nimmt in Wahrheiißunter allen literarischen
Erscheinungen dieser Art den ersten Platz ein sowohl in Bezug auf
wissenschaftliche Behandlung und Begründung, als auch in Be-
zug auf Vollständigkeit. Wir glauben daher 7ic Aufmerksamkeit
der Prediger und Katecheten ganz besonders auf dasselbe lenken

zu .müssen. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn behauptet wird, mit
Or. Miser's Lexikon in der Hand, und bei einiger Meditation —
läßt sich gar lrtcht eine gediegene Predigt ausarbeiten; denn da findet
der Prediger die gründlichste Sacherkläruug, die treffendsten Schrift-
nnd Väikerstellen und die brauchbarsten Beispiele und Erzählungen aus
der heilige» Schrift sowohl, als auch axis der Geschichte." —

Soeben ist erschienen und inirch die Echerer'scke Buchhandlung
rn Solothurn zu beziehen.

Der allzeit beredte Laiidpfarrcr.
Monatsschrift für populäre Kanzel-Beredsamkeit.

Im Verein mit Mehreren herausgegeben
von

W. Mustier, Pfarrer zn Paar.

Zweiter Jahrgang 1863. Erstes Heft.
Preis des Jahrgangs: Fr. 7. 75.

Bestellungen werden noch fortwährend von allen Buchhandlungen
und Postanstalten angenommen.

B. Lchmid'schc Vertagslmchhandlnng

(4. Klan?) in àxàrx.
Expedition ck Druck von ik. Schwendimann in Sotothurn.


	

